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RS OGH 1976/9/28 3Ob580/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1976

Norm

ABGB §1295 Ia6

ABGB §1299 G

Rechtssatz

Auch jene Personen tri4t die höhere Diligenzp6icht des § 1299 ABGB, die ein konzessionsp6ichtiges Gewerbe

konzessionslos ausüben. Sie haften daher für die Unkenntnis der bei der Ausübung eines konzessionsp6ichtigen

Gewerbes zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften und den Mangel der erforderlichen Fachkenntnisse.

Entscheidungstexte
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